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Von der Buchung der Eingangsrechnung muss alles so laufen wie sonst bei 
Reinigungsleistungen im Sinne von § 13b, d. h. die 19 % Steuer werden auf den 

eingegebenen Rechnungsbetrag gerechnet. 
 
Unterschied ist der, dass auf der Umsatzsteuer-Voranmeldung keine Vorsteuer 

abgezogen werden darf und dass auf dem Kostenkonto der Nettobetrag landen muss. 
 

Die beiliegende Verschlüsselung geht davon aus, dass immer das gleiche Kostenkonto 
bebucht wird, im Steuerschlüssel wird dieses hinterlegt. 

 
Sie sind Leistungsempfänger, der Subunternehmer stellt Ihnen Rechnungen 
 
Um Eingangsrechnungen anderer Gebäudereinigungsfirmen entsprechend verbuchen zu 

können, sind folgende Schritte in der Varial-Finanzbuchführung nötig: 

 
1. Anlage eines Umsatzsteuer- und eines Vorsteuer-Verrechnungskonto für die 

Versteuerung der Reinigungsleistungen nach § 13b 

(im Beispiel 17880 MWSt , 15880 VSt) 
 

2. Bei Verprobung der Umsatzsteuer mit Entgeltkonten: Anlage neuer 
Entgeltkonten für  die Reinigungsleistungen nach § 13b  
(im Beispiel 17889 MWSt , 15889 VSt) 

 
3. Anlage 2 neuer Steuersätze mit  

„Gültig ab Datum“ auf 01.01.2011 
„Steuerprozentsatz“ auf 0,00 
„Folgesatz“ auf die neue Folgesatz-Nr. 

..den neuen Aufwands- und Ertragskonten und ggf. dem neuen Entgeltkonto 

(im Beispiel Steuerschlüssel 30 + 31) 

 

4. Die Positionen für den Listaufbau der USt-Voranmeldung im Programm 792 

(im Beispiel Positionen 317 und 373) 
 

5. So wird gebucht 

(Beispiel Journal 113) 
 

6. So sieht das Journal aus 
(Beispiel Journal 113) 
 

7. So sieht die Umsatzsteuervoranmeldung aus 
(Beispiel USt-VA) 
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Punkt 1:  Anlage eines Umsatzsteuer- und eines Vorsteuer-Verrechnungskonto für 

die Versteuerung der Reinigungsleistungen nach § 13b  
(kann auch aus bestehenden gleichgearteten Konten kopiert werden) 
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Punkt 2:  Bei Verprobung der Umsatzsteuer mit Entgeltkonten: Anlage neuer 
Entgeltkonten für  die Reinigungsleistungen nach § 13b  
(kann auch aus bestehenden gleichgearteten Konten kopiert werden) 
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Punkt 3:  Anlage 2 neuer Steuersätze mit  
„Gültig ab Datum“ auf 01.01.2011 

„Steuerprozentsatz“ auf 0,00 
„Folgesatz“ auf die neue Folgesatz-Nr. 
..den neuen Aufwands- und Ertragskonten und ggf. dem neuen 

Entgeltkonto  
(kann auch aus bestehenden gleichgearteten Steuersätzen kopiert werden) 
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Folgesatz 31: 

 



§ 13b UStG – bei nicht vorsteuerabzugsberechtigten Firmen 
 
 

ProClean Software GmbH – Februar 2011        Seite 9 von 30 

 

 

 



§ 13b UStG – bei nicht vorsteuerabzugsberechtigten Firmen 
 
 

ProClean Software GmbH – Februar 2011        Seite 10 von 30 

 

 

 



§ 13b UStG – bei nicht vorsteuerabzugsberechtigten Firmen 
 
 

ProClean Software GmbH – Februar 2011        Seite 11 von 30 

 

Punkt 4:  Positionen für den Listaufbau anlegen 

 
Verprobung Position 319 
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Verprobung Position 374 
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Ermittlung  Position 319 
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Punkt 5:  So wird gebucht: 
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Punkt 6:  So sieht das Journal aus: 
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Punkt 7:  So sieht die Umsatzsteuervoranmeldung aus: 
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Punkt 8:  Konto USt 0% §13b Reinigungsleistungen 17870 
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Punkt 9:  das zugehörige Entgeltkonto §13b Reinigungsleistungen 17879 
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Punkt 10:  Neuer Steuerschlüssel für 0% 
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Punkt 11:  Die Position 318 für den Listaufbau der USt-Voranmeldung  
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Punkt 12:  Der Steuerschlüssel für 0 % muss auch in der Faktura angelegt und in den 
betreffenden Aufträgen angesprochen werden. 
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Punkt 13:  Im Kundenstamm sollte der Rechnungsfußtext hinterlegt werden: 
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Punkt 14:  Werden die Ausgangrechnungen dann an die Varial-Finanzbuchhaltung 

 übergeben sieht die Umsatzsteuer-Voranmeldung folgendermaßen so aus: 
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